
S-Bahn-Haltestelle in Berlin: Für ihre Pflegevorsorge haben viele Deutsche noch keinen eigenen Fahrplan

In Warteposition
Die gesetzliche Pflegeversicherung wird auf neue Füße gestellt. Private Vorsorge wird künftig noch 
wichtiger werden – wenngleich derzeit viele das Problem noch auf die lange Bank schieben

➔| In der deutschen Krimiserie „Mord 
mit Aussicht“ engagiert Kommissarin So-
phie Haas für ihren herzkranken Vater 
eine polnische Vollzeit-Pflegekraft, die 
sich dafür im Forsthaus eines kleinen Ei-
feldorfs einquartiert. Im Film hat die 
Tochter Zeit, weiter Verbrecher zu jagen, 
während sich – von ihr unbemerkt – Pfle-
gerin und Patient ineinander verlieben.

Könnten sich alle Bedürftigen eine ei-
gene Pflegekraft leisten, würden solche 
Geschichten vielleicht öfter geschehen. 
Die Realität ist eine andere: Die Zahl der 
Pflegebedürftigen steigt und mit ihr das 

Ringen um Geld, Pflegeplätze und Pflege-
stufen. Probleme, die die Regierungskoa-
lition in dieser Legislaturperiode grund-
sätzlich lösen möchte. Pflege soll nicht 
nur besser, sie soll an die Bedürfnisse der 
Menschen angepasst werden. In einem 
ersten Schritt, dem ersten Pflegestär-
kungsgesetz, sind zum Januar 2015 dafür 
die Beiträge zur Pflegeversicherung erhöht 
worden, um die steigende Zahl von Be-
dürftigen langfristig versorgen zu kön-
nen. Die Beitragssätze sind um zunächst 
0,3 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent und 
2,6 Prozent für Kinderlose gestiegen. Im 

zweiten Schritt werden sie später auf 0,5 
Beitragssatzpunkte angehoben werden. 
Das soll 5 Milliarden Euro mehr pro Jahr 
in die Kassen spülen. Damit das System 
funktionsfähig bleibt, fließen 1,2 Milliar-
den Euro davon in einen neu geschaffe-
nen Pflegevorsorgefonds, um mögliche 
Beitragssteigerungen abzufedern. 

Pflegebedürftigkeit neu definiert
Mit dem Geld sollen sowohl häusliche 
Pflege als auch die Betreuung in den 
Pflegeheimen verbessert werden. Wer bei-
spielsweise ambulante Sachleistungen 
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2325 Euro. Künftig stehen hierfür bis zu 
3224 Euro monatlich zur Verfügung. 
Auch Demenzkranke profitieren erstmals 
von dieser Möglichkeit. Im zweiten 
Schritt des Gesetzes entfällt die bisherige 
Unterscheidung zwischen Pflegebedürfti-
gen und Demenzkranken ohnehin und 
weicht einer individuelleren Betreuung. 
Ab 2017 soll auf das neue System umge-
stellt werden, bei dem es fünf Pflegegrade 
statt bisher drei Pflegestufen geben wird. 

Nicht mehr als ein Teilschutz
Die Pflegeversicherung hatte bei ihrer Ein-
führung vor 20 Jahren vor allem Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen 
im Blick. Entscheidend war, wie mobil je-
mand ist, ob er sich selbst anziehen und 
ernähren kann. Die Betrachtungsweise 
hat sich als nicht ausreichend herausge-
stellt: Menschen mit Demenz sind oft kör-
perlich noch fit, haben aber vergessen, 
wie die einzelnen Handlungsschritte aus-
geführt werden. Künftig spielt es keine 
Rolle mehr, ob körperliche oder geistige 
Gebrechen zur Pflegebedürftigkeit führen.

Mehr als ein Teilkaskoangebot kann die 
Pflegekasse indes nicht bieten. Je höher 
die Ansprüche, desto eher ist eine zusätz-
liche private Absicherung nötig. „Auch 
wenn man gesetzliche Pflegeversiche-
rung, Rente und Vermögen zusammen-
rechnet, reicht es trotzdem oft nicht aus, 
um die Pflegekosten zu tragen“, erläutert 
Bianca Boss vom Bund der Versicherten. 
„So kann ein Pflegeplatz für eine vollsta-

tionäre Betreuung der Pflegestufe III mo-
natlich durchaus 3.500 Euro und mehr 
kosten.“ Um Versorgungslücken zu schlie-
ßen, sollte man sich also rechtzeitig über 
private Pflegezusatzversicherungen infor-
mieren. Je früher man einsteigt, umso 
günstiger sind in der Regel die Tarife.

Welches Produkt für welchen Kunden? 
Bei Pflegeversicherungen kann man drei 
Produktgruppen unterscheiden: einerseits 
Pflegerentenversicherungen, die von den 
Lebensversicherungsgesellschaften ange-
boten werden, und andererseits Pflegekos-
tenversicherungen sowie Pflegetagegeld-
versicherungen der Krankenversicherer. 

➤  �Pflegekostenversicherungen stocken 
die Leistungen der gesetzlichen Pflege-
versicherung auf – entweder um einen 
gewissen Prozentsatz, oder sie erstatten 
die Restkosten. Frank Nobis, Geschäfts-
führer des Instituts für Vorsorge und Fi-
nanzplanung (IVFP) merkt dabei an, 
dass die Leistungen somit abhängig 
von der gesetzlichen Pflegeversiche

Ausgerechnet: Die Pflegelücke
Im Beispiel sind die durchschnittlichen Pflegekosten in Nordrhein-Westfalen  
den Leistungen aus der gesetzlichen Versicherung (Pflegegeld plus Sachleistung)  
gegenübergestellt. Heraus kommt der monatliche Fehlbetrag. 

in Euro Pflegestufe I Pflegestufe II Pflegestufe III

Pflegekosten 1.418,77 2.008,53 2.619,57 

Unterkunft und Verpflegung 891,33 891,33 891,33 

Investitionskosten 484,88 484,88 484,88 

Pflegegesamtkosten 2.794,98 3.384,74 3.995,78 

gesetzl. Pflegevers. (mit Sachleistungen) 1.064,00 1.330,00 1.612,00 

monatliche Pflegelücke 1.730,98 2.054,74 2.383,78 

Pflegelücke nach 10 Jahren 207.717,60 246.568,80 286.053,60 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, BMG

Quelle: Statistisches Bundesamt

* Prognose

Immer mehr Bedarf:  
Pflegebedürftige in  
Deutschland bis zum  
Jahr 2030 

Entwicklung der Anzahl von Pflege
bedürftigen in Deutschland nach 
Geschlecht in den Jahren von  
2005 bis 2030 (in Millionen)

 � Männer

 � Frauen

2005

1,4

2,1

0,7

2010

1,6

2,4

0,8

2020*

1,9

2,9

1,0

2030*

2,2

3,4

1,2

und Pflegegeld bekommt, kann künftig 
beides in Anspruch nehmen, ohne dass 
die Leistungen miteinander verrechnet 
werden. Bisher gab es für die Kombinati-
on von Tagespflege und ambulanten Pfle-
gesachleistungen in Pflegestufe III bis zu 
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„Bei der Pflege- 
rentenversicherung 
bleibt bei Kündigung 
der Rückkaufswert“

Frank Nobis,  
IVFP

rung sind: „Kosten, die zur Erstattung 
eingereicht werden, müssen per Rech-
nungen nachgewiesen werden. Über 
den gesetzlichen Leistungskatalog hi
naus gibt es keine Kostenerstattung.“

➤  �Pflegerentenversicherungen der Le-
bensversicherer funktionieren anders. 
Sie zahlen im Pflegefall eine vorher 
festgelegte monatliche Rente – abhän-
gig von der Pflegestufe. Ihr wesentli-
cher Vorteil ist der fixe Beitrag für die 
gesamte Laufzeit. „Wer bereit ist, Geld 
auszugeben, um gut versorgt zu sein, 
ist bei der Pflegerentenversicherung gut 
aufgehoben. Sie kann zwar fast doppelt 
so teuer wie eine Tagegeldversorgung 
sein. Wird der Vertrag gekündigt, erhält 
der Versicherte aber einen Rentenan-
teil, der sich aus dem bis dahin erge-
benden Rückkaufswert der Versiche-
rung ergibt“, erklärt Nobis.

➤  �Bei der Pflegetagegeldversicherung 
wird ein bestimmter fester Geldbetrag 
pro Tag vereinbart – abhängig von der 
Pflegestufe. Dieser Satz wird dann un-
abhängig von den tatsächlichen Kos-
ten für die Pflege gezahlt. Vorteil: Man 
kann frei über das Geld verfügen. 
Möchte man stattdessen oder zusätz-
lich professionelle Leistungen „einkau-

fen“, kann es mit dem Tagegeld eng 
werden. Denn das Risiko der Kosten-
steigerung ist nicht abgesichert. 

➤  �Eine Sonderform des Pflegetagegeldes 
ist der sogenannte Pflege-Bahr (be-
nannt nach dem ehemaligen FDP-Ge-
sundheitsminister Daniel Bahr). Der 
Staat zahlt eine Zulage von 60 Euro im 
Jahr, wenn man selbst mindestens 120 
Euro an jährlichem Beitrag leistet. Der 
Pflege-Bahr erlaubt per Gesetz keine 
Gesundheitsprüfung. Allerdings sind 
die Verträge entsprechend höher kalku-
liert, als bei einem ungeförderten Ver-
trag. Darum sehen manche Marktbeob-
achter die Pflege-Bahr-Produkte eher 
kritisch. Zumal zukünftige Beitragser-
höhungen nicht auszuschließen sind. 

Wann Kinder zahlen müssen
In der Vergangenheit tauchten in den Me-
dien Fälle auf, bei denen Kinder verklagt 
wurden, für die Pflege ihrer Eltern aufzu-
kommen. Ein Urteil des Bundesgerichts-
hofs klärt nun den Sachverhalt: Erwach-
sene Kinder sind selbst dann zum 
Elternunterhalt verpflichtet, wenn ihre 
Eltern den Kontakt zu ihnen längst abge-
brochen haben. Nur wenn die elterliche 
Fürsorge im Kindesalter stark vernach
lässigt wurde, kann die Unterhaltsver-

Quelle: Forsa-Studie 2014 im Auftrag der Gothaer Versicherung

Angst vorm Altern
Frage: „Wenn Sie an das Leben im Alter denken: Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie vor 
den folgenden Dingen (sehr) große Angst haben“ (Mehrfachnennungen möglich)

Pflegebedürftigkeit 63%

Verlust an Selbstständigkeit 61%

Krankheit & Gebrechlichkeit 58%

Abhängigkeit von anderen Menschen 53%

Armut im Alter 47%

Verlust familiärer oder sozialer Kontakte 45%

Umzug in eine neue Wohnung 24%

pflichtung aufgehoben werden. Aller-
dings darf die Versorgung eigener Kinder 
nicht gefährdet sein. Dafür gelten Selbst-
behalte: Für ein unterhaltspflichtiges 
Kind sind es beispielsweise 1.800 Euro, für 
den Ehepartner 1.440 Euro sowie 670 
Euro pro Kind. Darüber hinaus bleibt die 
Hälfte des Einkommens, das diesen Selbst-
behalt übersteigt, frei. Aber alles darüber 
Hinausgehende könnte ein pflegebedürf-
tiges Elternteil als Unterhalt einfordern. 

Indes: Mit der eigenen Pflegebedürftig-
keit setzen sich viele bislang eher ungern 
auseinander – obwohl laut Forsa-Umfrage 
63 Prozent der Deutschen Angst davor ha-
ben (siehe Grafik). Doch nicht nur die 
Vorsorge für den Pflegefall ist wichtig: Die 
aktive Vorsorge für den letzten Lebensab-
schnitt sollte auch Patientenverfügungen 
und Nachlassregeungen umfassen. Auch 
hierzu gibt es mittlerweile professionelle 
Unterstützung auf dem Markt.

Ein Lichtblick: Die Bereitschaft, sich 
abzusichern, steigt. Inzwischen haben zu-
mindest rund 3,4 Millionen eine Versi-
cherung für den Pflegefall abgeschlossen. 
Vor zwei Jahren waren es noch 0,5 Milli-
onen weniger. Der staatlichen Förderung 
sei Dank – und dem Serienpublikum, das 
beim Fernsehgucken auch ans eigene Al-
ter denkt. |� Elke Schulze
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